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Allgemeinde Informationen zum Umgang mit schwierigen Wetterverhältnissen  
(Sturm, Glatteis, starker Schneefall, extreme Unwetterwarnungen, etc. ) 
  
Die vielen Nachfragen zeigen, dass es im Umgang mit extremen Witterungsverhältnissen und 
ihren Auswirkungen auf den Schulbetrieb Klärungsbedarf gibt. Ich möchte Ihnen deshalb 
einige Hinweise geben. 
  

1. Der Schulträger ist verantwortlich für den sicheren Zustand der Gebäude und Anlagen. 
Eine Schulschließung durch den Schulträger kommt nur in Frage, wenn eine 
Gefährdung für Leib und Leben der Schülerinnen und Schüler, Eltern und aller an 
Schule tätigen Personen besteht. 
 

2. Der Schulträger ist verantwortlich für die Sicherheit bei der Beförderung von 
Schülerinnen und Schülern in Bussen des freigestellten Schülerverkehrs. Die 
Schülerbeförderung wird durch den Schulträger dann abgesagt, wenn die 
Witterungsverhältnisse eine sichere Beförderung unmöglich erscheinen lassen  
(Der öffentliche Personennahverkehr ist davon unabhängig). 
 

3. Die Erziehungsberechtigten entscheiden, ob ihre Kinder aufgrund der 
Witterungsverhältnisse am Unterricht teilnehmen. Sie entschuldigen ggf. das Fehlen 
im Unterricht auf den üblichen Kommunikationswegen. Diese Entschuldigungen sind 
von der Schule zu akzeptieren. 
 

4. Lehrkräfte und UBUS-Kräfte haben Anwesenheitspflicht.  
 

5. Eine Entscheidung für kompletten Unterrichtsausfall (§21 Dienstordnung für 
Lehrkräfte) kommt nur in Extremsituationen in Betracht.  
 

Sollte die Schulleitung nach Prüfung der Situation vor Ort zu der Überzeugung 
gelangen, dass kein Präsenzunterricht möglich ist, dann wird dies mit dem 
Schulelternbeirat abgestimmt und die Schulgemeinde zeitnah informiert.  
 

Sofern das Schulgebäude nicht durch den Schulträger geschlossen wurde, ist eine 
Notbetreuung für die Schülerinnen und Schüler, die dennoch zur Schule kommen, 
einzurichten. 
 

6. Wenn die Schule oder der Schulträger eine Schulschließung oder Unterrichtsausfall 
beschließen, so bleibt auch die Nachmittagsbetreuung Peppinos Welt oder AWO-Betreuung 
geschlossen. 

  
  
Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Barbara Busch, Schulleiterin 


